
Auszug aus der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen in Rheinland Pfalz vom 10. Oktober 

2008: 

§ 10 Anmeldung zum Schulbesuch 

(1) Alle Kinder, die vor dem 1. September des folgenden Jahres ihren sechsten Geburtstag haben, 
sind bei der Grundschule ihres Schulbezirks anzumelden. Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, 

können angemeldet werden. In Ausnahmefällen können Kinder mit umfänglichen 
Beeinträchtigungen auch direkt an der entsprechenden Förderschule angemeldet werden. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter gibt in der ersten vollständigen Schulwoche nach den 

Sommerferien Ort und Zeit der Anmeldung zum Schulbesuch für die Kinder, die im folgenden Jahr 
schulpflichtig werden, bekannt. Ort und Zeit der Anmeldung für die Kinder, die noch nicht 
schulpflichtig sind, werden in der ersten Februarhälfte vor Beginn des neuen Schuljahres bekannt 

gegeben. Die Bekanntmachung erfolgt durch den Schulträger in ortsüblicher Weise. In Gemeinden 
mit mehreren Grundschulen und Förderschulen geschieht die Bekanntmachung für alle Schulen 
gemeinsam. Für jede Grundschule ist dabei der Schulbezirk, für jede Förderschule der 
Einzugsbereich anzugeben. 

(3) Alle Kinder, die im folgenden Schuljahr schulpflichtig werden, werden von den Eltern (§ 37 Abs. 
2 SchulG) in der dritten oder vierten vollständigen Schulwoche nach den Sommerferien 

angemeldet. Die Anmeldung noch nicht schulpflichtiger Kinder erfolgt in der zweiten Februarhälfte 
vor Beginn des neuen Schuljahres. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde oder das 
Familienstammbuch vorzulegen. Falls ein Kindergarten besucht wird, ist eine Bescheinigung 
hierüber vorzulegen. Die Eltern unterrichten die Schulleiterin oder den Schulleiter über eine 
offensichtliche oder vermutete Beeinträchtigung des Kindes. 

(4) Melden Eltern ein Kind mit umfänglicher Beeinträchtigung an einer Grundschule an, so setzt 
diese davon die zuständige Förderschule bis zum Ende der fünften vollständigen Schulwoche nach 

den Sommerferien, bei noch nicht schulpflichtigen Kindern bis zum 10. März in Kenntnis. Die 
Förderschule leitet das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ein. Das 
Nähere regelt die für die Förderschulen geltende Schulordnung. 

(5) Melden Eltern ihr Kind bei einer Grundschule in freier Trägerschaft an, so setzt diese davon die 

zuständige Grundschule bis zum Ende der fünften vollständigen Schulwoche nach den 
Sommerferien, bei noch nicht schulpflichtigen Kindern bis zum 10. März in Kenntnis. 

(6) Bei der Anmeldung sollen folgende Daten des Kindes erhoben werden: 

1. Familienname, 

2. Vorname, 
3. Geburtsdatum, 
4. Geburtsort, 

5. Geschlecht, 
6. Anschrift, 
7. Telekommunikationsverbindung, 
8. Religionszugehörigkeit, 

9. Staatsangehörigkeit, 
10. Zuzugsdatum der nicht in Deutschland geborenen Kinder, 
11. vorherrschende Familiensprache, 
12. Beeinträchtigungen und Krankheiten, soweit sie für die Schule von Bedeutung sind, 
13. Anzahl der Geschwister und 
14. Angaben über den Besuch eines Kindergartens. 

Darüber hinaus werden Familienname, Vorname, Anschrift und Telekommunikationsverbindungen 
der Eltern und der Erziehungs- und Pflegebeauftragten (§ 37 Abs. 3 SchulG) erhoben, ferner die 
Daten, die zur Herstellung des Kontaktes in Notfällen erforderlich sind, sowie gegebenenfalls 

Angaben zum elterlichen Sorgerecht. 

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet bei der Anmeldung die Eltern über das 
Verfahren zur Feststellung der Entwicklung des Kindes nach § 11. 



§ 11 Feststellungen zur Entwicklung des Kindes 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter meldet der Schulbehörde und dem Gesundheitsamt die 
Zahl der angemeldeten schulpflichtigen Kinder bis zum 15. Oktober und die Zahl der angemeldeten 

nicht schulpflichtigen Kinder bis zum 15. März. Die offensichtlich oder vermutlich beeinträchtigten 
Kinder sind namentlich mit der Anschrift der Eltern und der Art der Beeinträchtigung aufzuführen. 

(2) Vom Gesundheitsamt wird im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter die 
schulärztliche Untersuchung aller angemeldeten Kinder vorgenommen. § 51 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

(3) Für schulpflichtige Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, wird von der Grundschule eine 
Überprüfung vorgenommen, ob Sprachförderbedarf besteht. Zum Besuch des Kindergartens wird 
geraten. Bei der Feststellung des Sprachförderbedarfs werden Wortschatz, Anweisungsverständnis, 

aktiver Gebrauch der deutschen Sprache und Elemente der Spracherwerbskompetenz überprüft. 
Wird ein Sprachförderbedarf festgestellt, soll die Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen empfohlen 
werden. Wird der Empfehlung nicht gefolgt, soll die Teilnahme angeordnet werden. Die 

Grundschule informiert die Eltern darüber, an welchen Kindergärten in Wohnortnähe nach Auskunft 
des zuständigen Jugendamtes Sprachfördermaßnahmen angeboten werden. Die Eltern legen der 
Grundschule eine Anmeldebestätigung des Kindergartens vor. Die Grundschule informiert das 
zuständige Jugendamt über die Zahl der Kinder mit festgestelltem Sprachförderbedarf. 

(4) Das Gesundheitsamt benennt bis zum 31. Januar der zuständigen Grundschule unter Angabe 
von Gründen die Kinder, deren körperliche Entwicklung eine erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht 
noch nicht erwarten lässt. Für die nicht schulpflichtigen Kinder erfolgt diese Meldung bis zum 31. 
Mai. 

(5) Die Grundschule soll sich über die Entwicklung der angemeldeten noch nicht schulpflichtigen 
Kinder mit dem Kindergarten verständigen, wenn die Eltern zugestimmt haben. Die Schule kann 

insbesondere durch Gespräche mit Eltern und Kindern und in Spielsituationen oder durch andere 
geeignete Maßnahmen Hinweise für die Schulaufnahme gewinnen. 

§ 12 Aufnahme in die Grundschule 

(1) Kinder, die nach § 57 SchulG schulpflichtig sind, besuchen nach der Anmeldung die 
Grundschule mit Unterrichtsbeginn des folgenden Schuljahres, sofern sie nicht gemäß § 13 Abs. 1 
vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 

(2) Über die Aufnahme von vorzeitig zum Schulbesuch angemeldeten Kindern entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Schulärztin oder dem Schularzt bis zum 15. 
Juni. Die Gründe einer ablehnenden Entscheidung werden den Eltern von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter schriftlich mitgeteilt. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule ihres Schulbezirks. Aus wichtigem Grund 
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Antrag der Eltern eine Schülerin oder einen Schüler 
im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter der aufnehmenden Schule einer 
anderen Grundschule zuweisen. Die Schulbehörde kann aus wichtigem pädagogischen oder 
organisatorischen Grund Zuweisungen vornehmen. Die Schulleiterin, der Schulleiter oder die 
Schulbehörde hört die für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zuständige Stelle vor der 
Entscheidung an und teilt ihr die Zuweisung zu einem anderen Schulbezirk mit. 

(4) Zur Regelung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler meldet die Schulleiterin oder der 

Schulleiter der zuständigen Kreisverwaltung oder Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt zum 15. 
Juni die Zahl der in die Klassenstufe 1 aufgenommenen Kinder unter Angabe der Wohnorte. 

§ 13 Zurückstellung vom Schulbesuch 

(1) Auf Antrag der Eltern kann die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der 
Schulärztin oder dem Schularzt schulpflichtige Kinder aus wichtigem Grund vom Schulbesuch 

zurückstellen. Eine Zurückstellung soll in der Regel nur vorgenommen werden, wenn dies aus 
gesundheitlichen Gründen erforderlich ist. Der Antrag ist bis zum 15. Mai bei der Schule zu stellen 



und zu begründen. Die Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters wird den Eltern bis zum 

15. Juni schriftlich mitgeteilt. 

(2) Eine Zurückstellung ist nur einmal zulässig; sie kann nur für die Dauer eines ganzen 

Schuljahres ausgesprochen werden. Die Zeit der Zurückstellung wird auf die Dauer des 
Schulbesuchs nicht angerechnet. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für zurückgestellte Kinder den Besuch eines 
Schulkindergartens anordnen oder den Besuch einer Kindertagesstätte empfehlen. 

(4) Ist der Besuch eines Schulkindergartens oder einer Kindertagesstätte nicht möglich, soll die 

Zurückstellung nur in besonderen Fällen ausgesprochen werden. Werden diese Kinder in die Schule 
aufgenommen, werden sie individuell gefördert. 

(Quelle: http://landesrecht.rlp.de) 

 


